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Absender (Name und Anschrift): Evangelischer Kirchenkreis Eisleben-Sömmerda, Freistraße 21, 06295 
Lutherstadt Eisleben 
 
Stellungnahme von (Körperschaft, Gremium, Organ, Gemeindeglied):  
Kreiskirchenrat des Evangelischen Kirchenkreises Eisleben Sömmerda, Beschluss Sitzung unter TOP 3.2. 
am 15.3.2017 
 

 

1. Stellungnahme zu den inhaltlichen Änderungsvorschlägen (zweite Spalte der Synopse) 
Hier können Sie Ihre Stellungnahme zu den inhaltlichen Änderungsvorschlägen der Verfassungskommission eintra-
gen. Bitte geben Sie immer an, zu welchem Artikel, Abschnitt oder Teil der Verfassung Sie votieren. 
 
Art. 24: (5) Der Gemeindekirchenrat hat das Recht, an die Kreissynode Anträge zu richten. 
 

Votum Kreiskirchenrat: Die Regelung wird befürwortet.  
 
Art. 28 (5) Der Gemeindekirchenrat macht seine Beratungen durch öffentliche Sitzung oder in anderer Weise 
öffentlich, soweit dies nicht durch die Natur der Gegenstände ausgeschlossen ist. 
 
Votum Kreiskirchenrat: Eine Gemeindekirchenratssitzung sollte nicht in der Regel öffentlich sein. Für die 
Öffentlichkeit ist das Instrument der Gemeindeversammlung zu nutzen (Art.30), das in der Praxis so gut wie 
nie angewendet wird. Gegen die Öffentlichkeit spricht auch die Natur der behandelten Gegenstände, die fast 
alle nichtöffentlichen Charakter tragen. Da der Gemeindekirchenrat im Gegensatz zu Beratungsgremien im 
staatlichen Bereich auch ein geistliches Leitungsgremium ist sollte ein gewisser geschützter Raum gewähr-
leistet sein. Gegen eine geeignete Veröffentlichung der Beschlüsse ist dagegen nichts einzuwenden. 
 
 
Art.33 (4) Kirchengesetzliche Regelungen im Betreff auf die Benennung eines Kirchengemeindeverbandes 
als Kirchspiel. 
 
Votum Kreiskirchenrat: Hier sollte eine einheitliche Regelung erfolgen, da der Begriff des Kirchspiels in 
beiden ehemaligen Teilkirchen unterschiedlich besetzt  und im Sprachgebrauch missverständlich ist, er kann 
als Eigenname erhalten bleiben. 
 
Art.42 (2) Der Präses beruft die Synode ein, eröffnet und schließt ihre Tagung, leitet die Verhandlungen und 
nimmt das Hausrecht wahr. Seine Stellvertreter unterstützen bei seinen Aufgaben und vertreten ihn im Ver-
hinderungsfall. 
 
Votum Kreiskirchenrat: Hier ist klarzustellen, auf welche Bereiche sich die Vertretung bezieht. Gilt sie ge-
nerell für alle anderen Gremien und Wahlgremien, wo ansonsten der oder die Präses anwesend ist? Gilt das 
auch für die Vertretung im Kreiskirchenrat? Hier besteht noch Klärungsbedarf. 

 

2. Stellungnahme zu den Änderungsvorschlägen bei einer Umformulierung in geschlechtergerechte 
Sprache (dritte Spalte der Synopse) 
In diesem Teil können Sie sich zu den Inhalten der dritten Spalte der Synopse äußern, die einen Vorschlag für die 
Umformulierung in geschlechtergerechte Sprache macht. Bitte geben Sie auch hier an, ob es sich um einen grund-
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sätzlichen Hinweis handelt oder auf welchen Artikel, Abschnitt oder Teil der Verfassung Sie sich beziehen. 
 
 
 
 
 
 
 

3. Stellungnahme zu unveränderten Regelungen oder sonstige Anmerkungen 
Bitte tragen Sie hier ein, falls Sie zu nicht zur Änderung vorgeschlagenen Artikeln der Kirchenverfassung oder zu 
vorgeschlagenen Änderungen in Kirchengesetzen Anmerkungen haben. 
 
Art.39 1 (2) : Der Kreissynode gehören an: 1. der Superintendent, 2. von den Gemeindekirchenräten 
gewählte zum Kirchenältesten wählbare Gemeindeglieder, die nicht hauptberuflich in einem 
kirchlichen Anstellungsverhältnis stehen. 
 
Hier bestand schon bei der letzten Wahl der Synoden in vielen Kirchenkreisen eine Schwierigkeit in Bezug 
auf die Wahl von Mitarbeitern, die hauptamtlich bei einem diakonischen Träger angestellt sind. Selbstver-
ständlich bilden Kirche und Diakonie eine Einheit, allerdings sind Gemeindeglieder, die bei einem sehr gro-
ßen diakonischen Träger angestellt sind, oft auch außerordentlich engagierte Mitglieder in ihrer Kirchenge-
meinde und wollen aus diesem Grunde die Gemeinde in der Synode vertreten. Das wollen sie vor allem als 
Gemeindeglieder tun. Es hat zu großem Unverständnis geführt, dass die Wählbarkeit nicht gegeben wurde. 
Dankenswerterweise ist diese Regelung jetzt  im Entwurf des Gemeindekirchenratsgesetzes so präzisiert 
wurden, das diakonische Mitarbeiter nicht als hauptamtlich beschäftigte kirchliche Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter gelten. Es wird zu noch größerem Unverständnis führen, wenn diese Regelung hier nicht in Analo-
gie weitergeführt wird. Es ist schlichtweg schwer erklärbar, warum es bei Wahlen für Gemeindekirchenrat 
und für die Kreissynode  unterschiedliche Wahlregeln geben soll . Bei der Vielzahl der verschiedenen Diens-
te und Vertreter in der Kreissynode besteht die Gefahr nicht, dass die Mehrzahl der Synodalen in einem 
hauptberuflichen Anstellungsverhältnis bei Kirche oder Diakonie stehen. Gerade bei Schwerpunktgemein-
den, wo große diakonische Träger ansässig sind und eine Vielzahl engagierter Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter sich im örtlichen Gemeindekirchenrat engagieren und darum  in die Kreissynode gewählt werden 
möchten,ist es unverständlich, diese von so einer verantwortungsvollen Arbeit auszuschließen. Hier sollte 
die Präzisierung wie im Gemeindekirchenratsgesetz erfolgen, dass für die Wahl der Vertreter aus den Ge-
meinden Mitarbeiter diakonischer Einrichtungen nicht als hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im 
Sinne der Verfassung gelten. 
 
 
 

 
Ihre Stellungnahme wird in die Beratungen der Verfassungskommission und der Landessynode einflie-
ßen. Es ist auch beabsichtigt, die Stellungnahmen (anonymisiert) im Internet bereitzustellen. 
 
Frist für die Einsendung: 15. Juni 2017 
 
Einsendung bitte möglichst per Mail an verfassung@ekmd.de oder an Landeskirchenamt. z. Hd. 
Thomas Brucksch, Michaelisstr. 39, 99084 Erfurt, oder per Fax an 0361-51800 128 
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Absender: Kirchenkreis Bad Frankenhausen-Sondershausen, Kantor-Bischoff-Platz 7, 06567 Bad 
Frankenhausen 
Stellungnahme des Kreiskirchenrates (in summa Einzel- und Gruppenvoten – nicht gekenn-
zeichnet und/oder benamt, hier auch nicht in Ehrenamtliche (u.a. Verwaltungskraft und Richter) 
und Hauptamtliche (Kantor, Pfarrer) unterschieden. Sämtliche Stellungnahmen werden ungekürzt 
im Wortlaut wiedergegeben und orientieren sich an der Reihenfolge der Artikel.  

 
1. Stellungnahme zu den inhaltlichen Änderungsvorschlägen (zweite Spalte der Synopse) 
Hier können Sie Ihre Stellungnahme zu den inhaltlichen Änderungsvorschlägen der Verfas-
sungskommission eintragen. Bitte geben Sie immer an, zu welchem Artikel, Abschnitt oder 
Teil der Verfassung Sie votieren. 
 
· Präambel Nr. 3 

Dem Nizänum folgend wäre hier angebracht zu schreiben: glauben an den einen dreieini-
gen Gott…, an den einen Herrn Jesus Christus. Daneben ist kein anderer Gott. Die gilt be-
sonders angesichts vieler Verlautbarungen, die eine Gleichberechtigung der Religionen 
proklamieren. Meines Erachtens ist dies missverständlich. Ist Jesus Christus allein unser 
Heil? Und haben damit andere ein anderes Heil, einen anderen Heilsbringer? 
Vgl. Leuenberger Konkordie II,7: 
„Das Evangelium ist die Botschaft von Jesus Christus, dem Heil der Welt“ (so prägnant 
habe ich es leider noch nicht in den anderen Bekenntnissen gefunden.)  
Vorschlag: „Dass allein Jesus Christus unser Heil und das Heil der Welt ist.“ 

 
· Art. 3 Abs. 4 

Es wäre zu prüfen, ob es nicht eine bessere Formulierung wäre von „Dienst in der Welt“ zu 

sprechen, um das Missverständnis eines Gegensatzes von der „Welt da draußen“ und „wir 

hier drinnen“ nicht selbst zu evozieren. s. Art.1 (12) 
 
· Art. 6: 

Diesen Artikel könnte man sich auch andersherum aufgebaut vorstellen. Zunächst könnte 
die Verortung in den evangelischen Landeskirchen, dann die reformierten Kirchen und 
schließlich die Ökumene aufgezählt sein. Der Verpflichtung zur Einheit der Kirche wird 
das nicht widersprechen. 

 
· Art. 8 

Wir empfinden die Streichung dieses Artikels und die Einführung doppelten grammati-
schen Nennung einen Nachteil, der nicht der Verständlichkeit dient. Das gilt für alle nach-
folgenden Einfügungen 

 
· Art. 9 Abs. 1 

Wir empfehlen, die verwendeten Begriffe konsequent durchzuhalten: „Glied“ oder „Mit-

glied“ und nicht Gliedschaft. 
 
· Art. 9 Abs. 3 

Konsequente Fortführung der verwendeten Begriffe – hier dann „Kirchengliedschaft“ 
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· Art. 12 Abs. 1 

- Hier schlagen wir vor, neben Art. 9 (2) auch 10 (3) und hier besonders Punkt 2. ex-
pressis verbis zu erwähnen. Im Gemeindealltag führt das oft zu Verwunderungen, dass  
jemand nicht mehr Pate werden kann, „nur“ weil er aus der Kirche ausgetreten und 
schließlich getauft sei, denn „die Verheißung sei ja schließlich nicht aufgehoben.“ 

- Das birgt einen Widerspruch, vor allem auch im Zusammenhang mit Abs. 2: Ist es 
theologisch begründbar, bei Kirchenaustritt die Zulassung zum Abendmahl zu verweh-
ren, wenn gleichzeitig die zugesprochenen Verheißungen nicht aufgehoben werden? 
Klar ist, dass diese durch Kirchenaustritt auch nicht aufgehoben werden sollten, aber 
wo bleibt die Abgrenzung zu den kirchsteuerzahlenden Gläubigen, die Gemeindeleben 
in der uns gewohnten Form ermöglichen? 

 
· Art. 15 

Gelten die im Art. 15 Merkmale für alle in Art. 12 genannten Getauften? Wir plädieren 
deshalb für die Rückkehr zur Formulierung Gemeindeglieder. 

 
· Art. 15 Abs. 3 

Die Formulierung Getaufte steht womöglich im Widerspruch zu 12 (1), da dann auch Aus-
getretene solche Dienste übernehmen könnten. 

 
· Art. 15 Abs. 7 

gelten die im Art. 15 Merkmale für alle in Art. 12 genannten Getauften? Wir plädieren 
deshalb für die Rückkehr zur Formulierung Gemeindeglieder. 
 

· Art. 16 Abs. 2 
1. Muss das extra in der Verfassung aufgeschrieben sein? Ist das nicht durch unser Be-

kenntnis begründet? 
2. Wenn eine solche Formulierung für so wichtig erachtet wird, dann wäre diese ggf. un-

ter Art. 15 anzusiedeln und nicht nur auf den Verkündigungsdienst zu begrenzen, son-
dern auch auf alle Gebiete ausgenommen der Leitung zu beziehen. Gerade im Verhält-
nis zwischen Verkündigungsdienst und Verwaltung wäre die vorliegende Formulierung 
angebracht. (das war ein ganz wichtiger Punkt, der in der Beratung zur Personalent-
wicklung im KKA Gotha von den Mitarbeitern des KKA benannt wurde, da in vielen 
Fällen Mitarbeiter des Verkündigungsdienstes das Gefühl vermitteln, das die Mitarbei-
ter im Verwaltungsdienst nicht gleichwertig sind.) 

 
· Art. 18 Abs. 1 Satz 4 

Der Klarstellung diente ein kleiner Zusatz: 
4Wer bisher die Dienstbezeichnung „Pastorin“ trägt, kann sie beibehalten. 

 
· Art. 18 Abs. 3 

Siehe dazu unter Art. 23 
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· Art. 18 Abs. 5 

Interessanter Weise wird hier, vollkommen korrekt, auf die klare Feststellung des Gemein-
degliedes und nicht des Getauften rekurriert. Dies sollte auch in Art. 15 geschehen.   

 
· Art. 21 Abs. 4 

- Dieser Absatz erscheint viel zu undurchsichtig. Was sind veränderte Bedingungen? 
Sollten sich diese auf Absatz 5 beziehen? Dann wäre der Absatz 4 überflüssig. 

- Nicht greifbar formuliert. Wie wird „veränderte Bedingungen“ definiert? 
 
· Art. 21 Abs. 5 

- Grundsätzlich ist zu fragen: Soll unsere Verfassung auch in der Welt wirken und gele-
sen werden? Wenn ja, dann müssen die Körperschaften und Bezeichnungen klarer 
werden. Wenn es eine Kirchengemeinde als Körperschaft ö.R. gibt, dann muss das 
Leitungsgremium „Kirchengemeinderat“ heißen, denn eine Gemeindekirche gibt es 
nicht, nur den althergebrachten Begriff GKR. Doch da haben wir schon ganz andere 
„Zöpfe abgeschnitten“. Hier könnte die Verfassung dazu beitragen, kein „Kirchenchi-

nesisch“ zu sprechen. Was ein Kirchengemeinderat ist, wird aus dem Wortsinn deut-
lich, ein Gemeindekirchenrat muss (nicht nur Legasthenikern) erst erklärt werden. 
Ähnliches unter Art. 44 

- Mit Sicht auf (4) Aufgabenerfüllungen ist mir die Regelung „Vorschlag des KKR“ zu 

wenig. Hier muss KKR mehr eingreifen können, denn wenn eine KG ihre Aufgaben 
nicht mehr erfüllen kann, muss der KK gem. Subsidiaritätsprinzip VwVfAufsichtsG 
dafür einstehen 

 
· Art. 21 Abs. 6 

Hier müssten meines Erachtens auch KGV benannt werden. In Artikel 3 in den Rechtsfor-
men sind diese mit benannt, an dieser Stelle wieder nicht. Auch KGV können Untergliede-
rungen bilden (Örtliche Beiräte, Ausschüsse). 

 
· Art. 22 

Auch hier fehlt mir der KGV in beiden Absätzen. Gerade beim Vermögen muss der KGV 
auch aufgenommen sein, da der KGV die KG nach außen vertritt. Ein gemeinsamer Haus-
halt besteht, in welchem zweckgebundenes Vermögen der KG, aber auch Vermögen des 
gesamten KGV geführt wird. 

 
· Art. 22 Abs. 1 Nr. 4 

Mittelverwendung nur für kirchliche Aufgaben. – Wo sind die kirchlichen Aufgaben defi-
niert? Gibt es dazu eine Verordnung? Mit der richtigen Auslegung kann man alles zur 
kirchlichen Aufgabe machen. (z.B. KG kauft Auto für staatlichen Kindergarten). 

 
· Art. 23 

„Gemeindekirchenrat“ ersetzen durch Kirchengemeinderat – zur sich durchziehenden Be-
namung der Gremien  
Die Benamung der Gremien erfolgt in der Mittelspalte konsequent den jeweiligen Be-
zeichnungen der Körperschaften. Sie werden hier kurz dargestellt. Sie erklären sich selbst  
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und sind aus sich selbst heraus plausibel, im Gegensatz zu den bisherigen Bezeichnungen, 
die oft erst umständlich erklärt werden müssen. 
 
Einheit Leitungsgremium 
Landeskirche Landeskirchenrat 
Kirchenkreis Kirchenkreisrat 
Kirchengemeinde Kirchengemeinderat 
Kirchenkreis(e) Kirchenkreisamt 

 
· Art. 23 Abs. 2 Nr. 2 

Geht man davon aus, dass der Vorsitz von Ehrenamtlichen geführt werden soll, so beste-
hen hier große Bedenken bei der Ausführung der Geschäftsführung. Auch die Übertra-
gungsmöglichkeit auf ein anderes Mitglied des GKR birgt ganz große Risiken. Zwar ist 
dadurch abgesichert, das die Geschäftsführung auch auf den Pfarrer, die Pfarrerin übertra-
gen werden kann, auch wenn diese nicht Vorsitzender oder stellvertretender Vorsitzender 
sind, aber für alle anderen Ehrenamtlichen ist gerade in größeren KG ein sehr großes Risi-
ko abzusehen. Abläufe oder Verträge können nicht richtig verstanden werden. Haftungs-
recht! Was ist mit der Geschäftspost? Nach diesem Artikel müsste alle Geschäftspost an 
den Vorsitzenden des GKR gehen, nicht an den Pfarrer. Angenommen der Pfarrer ist auch 
nicht Geschäftsführer, wie soll er die KG nach außen vertreten, wenn er vielleicht von vie-
len Vorgängen keine Kenntnis hat? Hier ist außer Blick gelassen worden, was geschieht, 
wenn ein Pfarrer komplett aus der KG-Leitung rausgelassen wird. Wie soll er dann mit 
dem GKR die KG nach außen vertreten? Wie soll die Aufsicht geregelt werden, wenn es 
ausschließlich eine ehrenamtliche Geschäftsführung gibt, Vorsitz und stellvertretenden 
Vorsitz innehaben? Das Ehrenamt wird von mir sehr hoch geschätzt, aber wird hier nicht 
zu viel Verantwortung auf das Ehrenamt abgewälzt? Dafür müssten die Verantwortlichen 
ja geschult werden, um dem Amt entsprechen zu können. 

 
· Art. 23 Abs. 3 

- (3) 1Die Kirchengemeinde hat für eine ordnungsgemäße Führung ihrer laufenden 
Geschäfte zu sorgen. Klarer ist das „Kirchengemeindebüro“ (in Abgrenzung zur 
Kommune „auf dem Land“) 

- Wäre dann ein Privathaus, das des Post empfangenden GKR-Vorsitzenden, welches 
als Gemeindebüro fungiert, ebenfalls ein Pfarramt??? 

- Durch die fehlende Festlegung des „Pfarramtes“ (die vorherige Formulierung im Ge-

setz unter Nr. 2 war auch nichtzutreffend, kann nur mit dem Pfarrsitz in Verbindung 
gebracht werden) kann nun z.B. Geschäftspost in Privathäuser gesandt werden? Haupt-
sache die ordnungsgemäße Führung der laufenden Geschäfte ist abgesichert?! Hat man 
sich über die daraus resultierenden Konsequenzen und Haftungen Gedanken gemacht? 
Sollen hier Ehrenamtliche bei Versäumnissen mit ihrem Privatvermögen haften? 

 
· Art. 24 

„Gemeindekirchenrat“ ersetzen durch Kirchengemeinderat – zur sich durchziehenden Be-
namung der Gremien  
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· Art. 24 Abs. 3 

Die Intention dieses Änderungsvorschlags ist an sich zu begrüßen. Aber: 
- Wenn hier von einer missionarischen Aufgabe der Kirchenältesten gesprochen wird, soll-

te man sie auch so nennen.  
 
- Dieser missionarische Auftrag unterscheidet sich von der Werbung für einen Verein: Ja, 

es geht um Beteiligung, aber nicht nur. Es geht um Nachfolge Christi. 
- Diese Aufgabe ist allerdings jedem Christenmenschen gegeben, nicht nur den Kirchenäl-

testen.  
Es gilt hier keine Unterscheidung von Kirchenältesten (KÄ) und Gemeindeglied aufzubau-
en. 
Wenn hier also keine spezifische Aufgabe der KÄ beschrieben ist, sollte man 5a streichen. 

 
· Art. 24 Abs. 5 (neu) 

(5) Der Kirchengemeinderat hat das Recht, Anträge an die Kreissynode zu richten.  
 

· Art. 25 
„Gemeindekirchenrat“ ersetzen durch Kirchengemeinderat – zur sich durchziehenden Be-
namung der Gremien  
 

· Art. 25 Abs. 3 
Ergänzung: 
„…., wer am Tag der Wahl das 14. Lebensjahr vollendet hat und zum Abendmahl zugelas-

sen ist und Glied der Kirchengemeinde ist.“ 
 
· Art. 27 

„Gemeindekirchenrat“ ersetzen durch Kirchengemeinderat – zur sich durchziehenden Be-
namung der Gremien  
 

· Art. 28 
„Gemeindekirchenrat“ ersetzen durch Kirchengemeinderat – zur sich durchziehenden Be-
namung der Gremien  

 
· Art. 28 Abs. 5 

- Bei dieser beabsichtigten Neuregelung fehlt es an einer Bestimmung, wie die Öffent-
lichkeit hergestellt wird. Es ist fraglich, wer über die Natur der Sache befindet. Die Re-
gelung könnte etwa lauten: "Die Sitzung des Gemeindekirchenrates ist öffentlich. Auf 
Beschluss des Kirchengemeinderats können für Teile der Sitzung die Nichtöffentlich-
keit hergestellt werden, wenn dies die Natur der Sache erfordert, beispielsweise, wenn 
Persönlichkeitsrechte betroffen sind." In diesem Zusammenhang fällt auf, dass Rege-
lungen über die Öffentlichkeit bei anderen Gremien fehlen. Bei öffentlichen Terminen 
könnte noch geregelt werden, wie diese bekannt zugegeben sind. 

- Das gut gemeinte Vorhaben, größere Transparenz in die Geschäfte des KGR zu brin-
gen, birgt die Gefahr, dass sich das Gremium bei einzelnen TOP dafür erklären muss, 
dass es die Öffentlichkeit ausschließt. Schon jetzt führt das in kommunalen Gemeinde-
räten oft zu Unmutsbekundungen, wenn die Öffentlichkeit ausgeschlossen wird. Dies 
ohne Not in die Verfassung einzuführen, halten wir für falsch. Schon jetzt ist es jedem  
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GKR möglich, per Aushang, Gemeindeblatt, Abkündigungen o.a. geeignete Weise die 
Öffentlichkeit zu informieren, ja selbst Teile der generell nicht öffentlichen Sitzung zu 
öffnen. Das ist z.B. bei ganz schwierigen Fragen, die viel sachliche Auseinanderset-
zung und Beratungsbedarf erfordern, von großer Wichtigkeit (z.B. die Änderung der  
Friedhofssatzung samt Gebührensatzung). Mit welchen Argumenten wollen wir die Öf-
fentlichkeit bei diesem Thema ausschließen, wenn sie generell öffentlich ist? Wir plä-
dieren weiterhin dafür, dass die Sitzungen nichtöffentlich sind, jedoch bewusst und 
gerne von einer Öffnung bestimmter, an den Anfang gelegter TOP (inkl. Andacht!) 
Gebrauch gemacht wird. Auch die öffentliche Bekanntmachung bestimmter Punkte 
halten wir für sinnvoll.  

- Man denke nur an die leider immer wieder nötigen Beratungen bei Strukturverände-
rungen und stelle sich vor, diese würden in einer öffentlichen Sitzung geschehen. Be-
wahre! 

 
· Art. 29 

„Gemeindekirchenrat“ ersetzen durch Kirchengemeinderat – zur sich durchziehenden Be-
namung der Gremien  

 
· Art. 30 Abs. 1  

- Hier bleibt unklar, was unter "Mitte der Gemeinde" zu verstehen ist. Es könnte konkret 
formuliert werden, ob das beispielsweise zumindest 3 % der Gemeindemitglieder sein 
müssen. In Art. 81 Abs. 1 ist der Begriff "aus der Mitte" konkret geregelt. 

- „Gemeindekirchenrat“ ersetzen durch Kirchengemeinderat – zur sich durchziehenden 
Benamung der Gremien  

- Eine jährliche Gemeindeversammlung erscheint wenig praktikabel. Im Normalfall soll-
te eine je Legislaturperiode ausreichen. Notwendiger erscheint in diesem Zusammen-
hang die Einberufung und Anhörung innerhalb einer Gemeindeversammlung z.B. bei 
erforderlichen Zusammenschlüssen von Kirchengemeinden oder Pflichtverletzungen 
des Gemeindekirchenrates. 

 
· Art. 30 Abs. 2 

„Gemeindekirchenrat“ ersetzen durch Kirchengemeinderat – zur sich durchziehenden Be-
namung der Gremien  

 
· Art. 30 Abs. 3 

„Gemeindekirchenrat“ ersetzen durch Kirchengemeinderat – zur sich durchziehenden Be-
namung der Gremien  

 
· Art. 33 

„Gemeindekirchenrat“ ersetzen durch Kirchengemeinderat – zur sich durchziehenden Be-
namung der Gremien  

 
· Art. 33 Abs. 4 

Das führt nur zur Verwirrung: Wenn es sich um einen KGV handelt, sollte diese Be-
zeichnung auch geführt werden. 

 



Eingangs-Nr.: 003 
(vom Landeskirchenamt ausgefüllt) 

 

Evaluation der Kirchenverfassung der EKM 
Stellungnahmeverfahren zum Bericht der Verfassungskommission 

 7 

 
· Art. 39 Abs. 2 

Ist die Größe an anderer Stelle (anderen Gremien) geregelt? 
 
· Art. 39 Abs. 6 

Hier wird in der Neuregelung offengelassen, wann Vertreter berufen werden und wann sie 
zu wählen sind. Das müsste konkretisiert werden. 

 
· Art. 44 Abs. 1 

Soll unsere Verfassung auch in der Welt wirken und gelesen werden? Wenn ja, dann müs-
sen die Körperschaften und Bezeichnungen klarer werden. Wenn es einen Kirchenkreis als 
Körperschaft ö.R. gibt, dann muss das Leitungsgremium Kirchenkreisrat heißen. Eine 
Kreiskirche gibt es nicht. Hier könnte die Verfassung dazu beitragen, kein „Kirchenchine-

sisch“ zu sprechen. Was ein Kirchenkreisrat ist, wird aus dem Wortsinn deutlich, ein 

Kreiskirchenrat muss erst erklärt werden. Siehe Notae zu Art. 23 
 
· Art. 45 Abs. 5 

Festlegen von Rede- und Antragsrecht wären wohl angebracht. 
 
· Art. 49 Abs. 1 S. 3 

Die Regelung erscheint diffus. Dem Wortlaut nach erscheint eine mehrfache Wiederwahl 
um jeweils zehn Jahre möglich zu sein. Vielleicht ist das sogar gewollt. Wenn nicht, müss-
te hier eine Klarstellung erfolgen. Offen ist auch, wer über die einmalig fünfjährige Ver-
längerung befindet und ob im Anschluss an eine solche Verlängerung eine Wiederwahl 
möglich sein soll. 

 
· Art. 57 Abs. 1 

1110. bis zu achtneun vom Landeskirchenrat zu berufende Mitglieder. 
Gibt es für diese Änderung der Stimmverteilung eine Begründung? 

 
· Art. 57 Abs. 5  

Hier wird in der Neuregelung offengelassen, wann Vertreter berufen werden und wann sie 
zu wählen sind. Das müsste konkretisiert werden. 

 
· Art. 64 Abs. 3 S. 2 und Art. 66 Abs. 1 S. 2 

Die Regelung erscheint diffus. Dem Wortlaut nach erscheint eine mehrfache Wiederwahl 
um jeweils zehn Jahre möglich zu sein. Vielleicht ist das sogar gewollt. Wenn nicht, müss-
te hier eine Klarstellung erfolgen. Offen ist auch, wer über die einmalig fünfjährige Ver-
längerung befindet und ob im Anschluss an eine solche Verlängerung eine Wiederwahl 
möglich sein soll. 

 
· Übergangsbestimmungen in Artikel 89-95 

Diese Übergangsbestimmungen müssten auf den Prüfstand gestellt werden. Hier könnte 
vermutlich einiges in Wegfall geraten. 
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2. Stellungnahme zu den Änderungsvorschlägen bei einer Umformulierung in geschlech-
tergerechte Sprache (dritte Spalte der Synopse) 
In diesem Teil können Sie sich zu den Inhalten der dritten Spalte der Synopse äußern, die ei-
nen Vorschlag für die Umformulierung in geschlechtergerechte Sprache macht. Bitte geben 
Sie auch hier an, ob es sich um einen grundsätzlichen Hinweis handelt oder auf welchen Arti-
kel, Abschnitt oder Teil der Verfassung Sie sich beziehen. 
 
· Grundsätzlicher Hinweis: 

- Zunächst einmal wird davon abgeraten, in den Verfassungstext geschlechterspezifi-
sche Formulierungen einzubauen. Gleichwohl könnte Art. 8 in Wegfall geraten. Das 
versteht sich von selbst. Aus Art. 27 Abs. 2 und Art. 28 Abs. 1 wird deutlich, welche 
grotesken Züge die Formulierungskunst annehmen kann. Aus Art. 52 Abs. 2 wird er-
sichtlich, dass das Anliegen mit der Bezeichnung "Senior" an seine Grenzen stößt. In 
Art. 75 hat man dann von der "Seniorin" abgelassen und ist zur befremdlichen Formu-
lierung "die Senior" ausgewichen. Man muss sich in dieser Frage immer vergegenwär-
tigen, dass mit einem Gesetzes- oder Verfassungstext auch gearbeitet werden muss. 
Verschnörkelte Wendungen verstellen hier den Blick auf den Regelungsgehalt. Er be-
hindert den Anwender. 

- Viel wichtiger als die geschlechtergerechte Sprache ist uns vielmehr der sorgsame Ge-
brauch des Gottesnamens, nicht nur in bewusster Anerkenntnis unserer Wurzeln im 
Judentum. Hier könnte analog der Name GOTT großgeschrieben oder durch die Aus-
lassung des Vokals (G'TT) gekennzeichnet werden und zum Innehalten veranlassen. 

- Hier wird sehr schön deutlich, dass die Formulierung in geschlechtergerechter Sprache 
keine Vereinfachung des Lesetextes bewirkt und von Gemeindegliedern als „welt-

fremd“ wahrgenommen wird. In Anlehnung an Asterix und Obelix heißt es dann vom 
Landeskirchenamt „die spinnen, die Römer“. 

 
· Art. 8 

Wir empfinden die Streichung dieses Artikels und die Einführung der doppelten gramma-
tischen Nennung als einen Nachteil, der nicht der Verständlichkeit dient. Das gilt für alle 
nachfolgenden Einfügungen. 

 
· Art. 27 Abs. 2 und Art. 28 Abs. 1  

Hier wird deutlich, welche grotesken Züge die Formulierungskunst annehmen kann. 
 
· Art. 75 

In diesem Artikel hat man dann von der "Seniorin" abgelassen und ist zur befremdlichen 
Formulierung "die Senior" ausgewichen. Man muss sich in dieser Frage immer vergegen-
wärtigen, dass mit einem Gesetzes- oder Verfassungstext auch gearbeitet werden muss. 
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3. Stellungnahme zu unveränderten Regelungen oder sonstige Anmerkungen 
Bitte tragen Sie hier ein, falls Sie zu nicht zur Änderung vorgeschlagenen Artikeln der Kir-
chenverfassung oder zu vorgeschlagenen Änderungen in Kirchengesetzen Anmerkungen ha-
ben. 
 
Ihre Stellungnahme wird in die Beratungen der Verfassungskommission und der Landessyno-
de einfließen. Es ist auch beabsichtigt, die Stellungnahmen (anonymisiert) im Internet bereit-
zustellen. 
 
Frist für die Einsendung: 15. Juni 2017 
 
Einsendung bitte möglichst per Mail an verfassung@ekmd.de oder an Landeskirchenamt. 
z. Hd. Thomas Brucksch, Michaelisstr. 39, 99084 Erfurt, oder per Fax an 0361-51800 128 
 
 
Grundsätzlich gilt für das Verfahren festzuhalten: 
1. Es ist löblich, dass alle Ebenen der Landeskirche an diesem Evaluierungsprozess teilhaben 

und sich somit einbringen können.  
2. Es ist löblich, dass dafür auch, im Gegensatz zu mancher Evaluation vor Sommerferien 

oder Weihnachten, genügend Zeit eingeräumt wird. 
3. Es ist äußerste schlechte Handwerkskunst, wenn bei einer Eintragung in die Synopse, die 

beim Evaluierungsprozess die Sinnvollste ist, die ganze Tabelle aus den Fugen gerät, weil 
technische Verfahren angewandt werden, die das Wort Lösung nicht verdienen. Hier wäre, 
wenn schon mit Word gearbeitet wird und nicht mit Excel, eine mitwachsende Tabelle 
vonnöten, die den Fließtext ungekürzt oder unverkleinert in sich aufnimmt. Diese könnte 
dann auch mitgesandt werden und der Verfassungskommission vorgelegt werden. Das ist, 
angesichts der unkontrollierten Seitenumbrüche und „Verwerfungen“ nicht möglich und 

hat die Arbeit unnötig erschwert und vermittelt angesichts von 4.0 allenfalls ein minus 1.0  
 
 
 
f.d.R.d.A. 
 
 
 
 
 
Kristóf Bálint  
Superintendent 
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Absender (Name und Anschrift): Ev.-Luth. Kirchenkreis Gotha, Jüdenstr. 27, 99867 Gotha 
 
Stellungnahme von (Körperschaft, Gremium, Organ, Gemeindeglied): Kreissynode 
 
 

 

1. Stellungnahme zu den inhaltlichen Änderungsvorschlägen (zweite Spalte der Synopse) 
Hier können Sie Ihre Stellungnahme zu den inhaltlichen Änderungsvorschlägen der Verfassungskommission eintra-
gen. Bitte geben Sie immer an, zu welchem Artikel, Abschnitt oder Teil der Verfassung Sie votieren. 
Veränderung des Artikels 28 (5):  
„1Die Sitzungen des Gemeindekirchenrates sind in der Regel öffentlich. 2Soweit erforderlich wird die 
Nichtöffentlichkeit hergestellt, § 7 (2) der Mustergeschäftsordnung für Kreissynoden gilt entspre-
chend. 3Die Tagesordnung ist in einen öffentlichen und einen nichtöffentlichen Teil zu gliedern.“ 
 
 
 
 
 

 

2. Stellungnahme zu den Änderungsvorschlägen bei einer Umformulierung in geschlechtergerechte 
Sprache (dritte Spalte der Synopse) 
In diesem Teil können Sie sich zu den Inhalten der dritten Spalte der Synopse äußern, die einen Vorschlag für die 
Umformulierung in geschlechtergerechte Sprache macht. Bitte geben Sie auch hier an, ob es sich um einen grund-
sätzlichen Hinweis handelt oder auf welchen Artikel, Abschnitt oder Teil der Verfassung Sie sich beziehen. 
 
 
 
 
 
 

 

3. Stellungnahme zu unveränderten Regelungen oder sonstige Anmerkungen 
Bitte tragen Sie hier ein, falls Sie zu nicht zur Änderung vorgeschlagenen Artikeln der Kirchenverfassung oder zu 
vorgeschlagenen Änderungen in Kirchengesetzen Anmerkungen haben. 
Ergänzung des Artikels 41 (2) (ab einem einzufügenden Satz 3):  
„3Ist die Kreissynode nicht beschlussfähig zusammengetreten, kann das Präsidium noch in der 
Sitzung den Termin einer Folge-Kreissynode nach einer Frist von mindestens vierzehn Tagen festle-
gen, die in jedem Fall mit einfacher Mehrheit beschlussfähig ist, auch wenn die Beschlussfähigkeit 
nach § 8 (2) der Mustergeschäftsordnung für Kreissynoden nicht gegeben ist. 4Bei der zweiten Einla-
dung muss auf diese Bestimmung hingewiesen werden. 5Diese Folge-Kreissynode darf ausschließ-
lich Beschlüsse über offene Tagesordnungspunkte fassen, die auf der Tagesordnung der ursprüng-
lichen Sitzung zu behandeln waren.“ 
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Ihre Stellungnahme wird in die Beratungen der Verfassungskommission und der Landessynode einflie-
ßen. Es ist auch beabsichtigt, die Stellungnahmen (anonymisiert) im Internet bereitzustellen. 
 
Frist für die Einsendung: 15. Juni 2017 
 
Einsendung bitte möglichst per Mail an verfassung@ekmd.de oder an Landeskirchenamt. z. Hd. 
Thomas Brucksch, Michaelisstr. 39, 99084 Erfurt, oder per Fax an 0361-51800 128 
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Absender (Name und Anschrift): Kirchenkreis Meiningen, Superintendentin Beate Marwede), Neu-Ulmer 
Str. 25b, 98617 Meiningen 
 
Stellungnahme von (Körperschaft, Gremium, Organ, Gemeindeglied): Kreiskirchenrat Meiningen 
 
 

 

1. Stellungnahme zu den inhaltlichen Änderungsvorschlägen (zweite Spalte der Synopse) 
Hier können Sie Ihre Stellungnahme zu den inhaltlichen Änderungsvorschlägen der Verfassungskommission 
eintragen. Bitte geben Sie immer an, zu welchem Artikel, Abschnitt oder Teil der Verfassung Sie votieren. 
a ) Art. 15 Abs. 3 
Die vorgeschlagene Änderung betrifft die Ersetzung des Wortes „Gemeindeglieder“ durch „Getaufte“. In der 
Begründung der Verfassungskommission wird dazu ausgeführt, dass die besonderen Dienste einen 
besonderen Bezug zum allgemeinen Priestertum hätten und die derzeitige Regelung missverstanden 
werden könnte, als ob allein Gemeindeglieder gemäß Art. 9 Abs. 2 S. 2 zu diesen besonderen Diensten 
berufen werden könnten. Es erschließt sich nicht, weshalb es sich um ein Mißverständnis handeln soll. Nach 
Art. 9 Abs. 2 S. 2  ist Voraussetzung für ein Gemeindeglied, dass es sich um einen evangelischen Christen 
handelt, der in dem Bereich seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat und weder den 
Austritt aus der evangelischen Kirche erklärt hat noch ausschließlich Mitglied einer anderen evan- 
gelischen Kirche oder Religionsgemeinschaft ist. Weshalb soll für die Beauftragung zu einem 
besonders geordneten Dienst (wie z.B. angeführt Leitung und Verwaltung), die im Rahmen eines 
Gottesdienstes erfolgt, z.B. nicht vorausgesetzt werden, dass die Person nicht aus der Kirche 
ausgetreten ist? Müsste ggf. nicht zumindest zwischen den besonderen Diensten unterschieden 
werden? Insoweit ist der bisherige Art. 15 eine Spezialvorschrift zu Art. 14 (Berufung aller Getauften) 
und entwertet nicht das Priestertum aller Getauften. Vielmehr würde durch einen Verzicht auf die 
Kirchenmitgliedschaft für die Beauftragung die besondere Ordnung bestimmter Dienste entwertet, die 
ja auch hauptberufliche Dienste betrifft (vgl. Art. 15 Abs. 2). Zudem ist zu berücksichtigen, dass den 
Beauftragten weitere Pflichten in den Absätzen 4-6 auferlegt werden (z.B. Pflicht zum gegenseitigem 
seelsorgischen Beistand in der Dienstgemeinschaft,  Lebensführung nach dem Auftrag der Kirche).  
Die Begründung beachtet diese Besonderheiten nicht und geht – aus hiesiger Sicht – von einem 
falschen Verständnis der aktuellen Vorschrift aus. Es sollte daher bei der bisherigen Regelung 
bleiben, die tatsächlich eine Beauftragung allein Gemeindegliedern vorbehält. 
Die Regelungen zu den besonderes geordneten Diensten führt auch nicht dazu, dass damit das 
Priestertum aller Getauften zu stark eingeschränkt wird. Es verbleibt der Raum der nicht besonders 
geordneten Dienste.  
 
b) Art. 28 Abs. 5 
Es bestehen keine Bedenken, die Öffentlichkeit der Sitzungen des Gemeindekirchenrates zum 
Regefall zu machen. Weshalb nur ein halber Schritt gegangen werden soll, und keine Verpflichtung 
zur öffentlichen Sitzung, erschließt sich nicht und ist letztlich ein Rückschritt gegenüber der aktuellen 
Fassung, die beinhaltete, dass die Sitzungen nicht generell, sondern nur in der Regel nicht öffentlich 
sind und die Öffentlichkeit für bestimmte Verhandlungsgegenstände zugelassen werden kann.  
Die Neufassung macht aus der Regelung zur Frage der Öffentlichkeit der Sitzung eine Regelung zur 
Frage der Öffentlichkeitsarbeit.  
Die Neuformulierung erscheint überdies sprachlich verunglückt  (Öffentlich wird mit öffentlich erklärt; 
Natur der Gegenstände). Es erschließt sich nicht, was die Alternative zur Gestattung der Anwesenheit 
bei der Sitzung sein könnte. Die Aufzeichnung der Sitzung mit Kamera oder das Führen eines 
Wortprotokolls dürften nicht ernsthaft erwogen werden. Zwar soll nach der Begründung der 
Verfassungskommission die Konkretisierung im GKR-Gesetz bzw. in der GKR-
Geschäftsführungsverordnung erfolgen. Bereits bei der Formulierung in der Verfassung ist aber zu 
bedenken, ob es solche Möglichkeiten tatsächlich gibt. Allein mit der Veröffentlichung z.B. von 
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Beschlussinhalten und Abstimmungsergebnissen würde nicht bereits die Beratung öffentlich gemacht 
sein.  
Es wird daher angeregt, dass Art. 28 Abs. 5 wie folgt neu gefasst wird: 
„Die Sitzungen des Gemeindekirchenrates sind in der Regel öffentlich. Der Gemeindekirchenrat kann 
zu einzelnen Verhandlungsgegenständen die Öffentlichkeit ausschließen. Die Öffentlichkeit ist bei 
Personalangelegenheiten auszuschließen.“ 
 
Generell ist aber zu überdenken, weshalb die Frage der Öffentlichkeit der Sitzungen der 
Gemeindekirchenräte überhaupt in der Verfassung geregelt wird, gleiches für die Sitzungen z.B. der 
Kreissynode und der Landessynode jedoch nicht stattfindet. (Vgl. anders z.B. Kirchenverfassung 
Ev.Luth. Landeskirche Hannover, dort Art. 86 Abs. 3 Regelung zur Öffentlichkeit der Sitzungen der 
Landessynode, keine Regelungen zum Kirchenvorstand oder Kirchenkreistag). 
Es bietet sich daher an, Art. 28 Abs. 5 ganz entfallen zu lassen. 
 
c) Art. 39 Abs. 6 
Es erscheint nicht sinnvoll, eine Pflicht aufzunehmen, dass auch für Synodale gemäß Abs. 1 Nr. 4, 
d.h. solche nach Abs. 5 vom Kreiskirchenrat hinzuberufenen Synodale, bis zu zwei Stellvertreter 
berufen werden müssen. Nach der Begründung der Verfassungskommission soll auch nur 
vorgeschlagen werden, dass die Möglichkeit der Stellvertreterbenennung ausgeweitet wird. In dem 
Gesetzesvorschlag wird dann aber von „werden“ statt von „können“ gesprochen.  
Die Hinzuberufung von Synodalen durch den Kreiskirchenrat wird oft Gründe haben, die in der 
Person des Hinzuberufenen liegen, so dass insoweit die Auswahl eines Stellvertreters nicht stets 
naheliegend ist. Im Hinblick auf die Frage der Beschlussfähigkeit der Kreissynode kann es dagegen 
durchaus sinnvoll sein, auch hier über einen Stellvertreter zu verfügen. Die Möglichkeit sollte daher 
eingeräumt werden, aber nicht als Verpflichtung. 
 
d) Art. 45 Abs. 1 Nr. 5, Abs. 4 
Die Begründung für die Streichung des Leiters des Kreiskirchenamtes oder eines von ihm 
Beauftragten als beratendes Mitglied des Kreiskirchenrates erscheint nicht überzeugend. Wenn nicht 
in Frage steht, dass der Leiter oder ein Beauftragter bei jeder Sitzung dabei ist, erscheint es 
folgerichtig, wenn er dann auch in Art. 45 Abs. 1 als Mitglied des Kreiskirchenrats aufgeführt wird. Da 
dies bereits derzeit unter Hinweis erfolgt, dass er ein beratendes Mitglied mit Rede- und Antragsrecht 
ist, ist läßt der derzeitige Wortlaut keine Unsicherheit zu, ob er bei der Frage der Beschlussfähigkeit 
zu berücksichtigen ist oder nicht. Ein Stimmrecht gesteht ihm die Verfassung gerade nicht zu. 
Es sollte daher bei dem derzeitigen Wortlaut von Art. 45 Abs. 1 und Abs. 4 bleiben.  
 
e) Art. 57 Abs. 1 Nr. 5 
Die Begründung, weshalb der Präses der bisherigen Landessynode der neuen Landessynode nicht 
automatisch angehören soll, vermag nicht zu überzeugen. Es ist nicht ersichtlich, weshalb dadurch 
Interessierte von einer Kandidatur abgehalten werden sollen. Falls die betreffende Person sich 
tatsächlich nicht für die nächste Amtszeit der Landessynode als ggf. einfaches Mitglied zur Verfügung 
stellen möchte, bleibt es ihm unbenommen, von Art. 57 Abs. 7 Nr. 1 Gebrauch zu machen (Rücktritt). 
Der Vorteil der geborenen Mitgliedschaft besteht darin, dass er für die Wahl des Präsesamtes in der 
neuen Amtsperiode zur Verfügung steht, ohne dass er in die Landessynode gewählt bzw. berufen 
werden muss. Es verleiht ihm damit eine gewisse Unabhängigkeit. 
Es sollte daher bei der derzeitigen Fassung des Art. 57 Abs. 1 verbleiben. 
 
f) Art. 79 Abs. 2 
Es sollte bei der derzeitigen Regelung bleiben, dass Vertreter des Landeskirchenrates und der 
Theologischen Fakultät mindestens einmal im Jahr zu einem Austausch zusammen kommen.  
Soweit in der Begründung der Verfassungskommision angeführt wird, die Regelung sei zu starr, es 
gäbe unterschiedliche Praxen und die bestehenden Kontakte seien vielfältig und fruchtbar, fehlt es an 
einer näheren Darlegung der Praxis. Wenn die Verfassung bisher vorgibt, dass mindestens ein Mal 
im Jahr ein Treffen erfolgt, bleibt es der Praxis unbenommen, mehr als ein Treffen im Jahr 
abzuhalten, worin auch kein Schaden liegen würde. Die Mindestzahl von einem Treffen erscheint 
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sinnvoll, damit ein regelmäßiger Austausch tatsächlich erfolgt. Wenn dagegen nur regelmäßige 
Treffen verlangt werden, könnte dies zu Abständen von zwei oder mehr Jahren zwischen solchen 
Treffen führen, welche den erwünschten Austausch nicht befruchten würden. Die Verfassung legt 
überdies nicht fest, wieviele und welche Personen an den Treffen teilnehmen müssen, so dass auch 
insoweit eine Flexibilität gegeben ist.  
Im Übrigen kann die Begründung der Verfassungskommission zu Art. 30 Abs. 1 analog 
herangezogen werden: Der Austausch mit den Theologischen Fakultäten sollte nicht abgeschwächt 
werden. An diejenigen, die entsprechend der Vorschrift (mindestens)  jährliche Treffen zum 
Austausch umgesetzt haben, soll nicht das Signal gesendet werden, dies sei nicht mehr 
notwendig/erwünscht. Vielmehr ist es bleibende Aufgabe, diesen Austausch weiter zu fördern. 
Wenn es derzeit – entgegen der Verfassung – nicht zu jährlichen Treffen kommen sollte oder solche 
– aus welchen Gründen ? – Schwierigkeiten bereiten, könnte über eine Änderung in eine  
Soll-Vorschrift nachgedacht werden.  
 
g) Art. 85 Abs. 1 
Die Ergänzung um einen nachhaltigen Einsatz von Haushaltsmitteln erscheint überflüssig, da sich 
dies bereits aus der Pflicht zum sparsamen und wirtschaftlichen Einsatz ergibt. „Blinde Sparsamkeit“, 
wie in der Begründung der Verfassungskommission angeführt, würde daher schon einem 
wirtschaftlichen Einsatz widersprechen.  
 
 

 

2. Stellungnahme zu den Änderungsvorschlägen bei einer Umformulierung in geschlechtergerechte 
Sprache (dritte Spalte der Synopse) 
In diesem Teil können Sie sich zu den Inhalten der dritten Spalte der Synopse äußern, die einen Vorschlag für die 
Umformulierung in geschlechtergerechte Sprache macht. Bitte geben Sie auch hier an, ob es sich um einen 
grundsätzlichen Hinweis handelt oder auf welchen Artikel, Abschnitt oder Teil der Verfassung Sie sich beziehen. 
 
 
 
 
 
 

 

3. Stellungnahme zu unveränderten Regelungen oder sonstige Anmerkungen 
Bitte tragen Sie hier ein, falls Sie zu nicht zur Änderung vorgeschlagenen Artikeln der Kirchenverfassung oder zu 
vorgeschlagenen Änderungen in Kirchengesetzen Anmerkungen haben. 
Art. 3 Satz 2 
Der Entwurf verzichtet in der Präambel Art. 3 Satz 2 darauf, eine Änderung in geschlechtergerechte Sprache 
hinsichtlich der Reformatoren vorzunehmen. In dem Bericht der Verfassungskommission wird hierzu 
ausgeführt, dass eine entsprechende stringente Umformulierung von „Reformatorinnen und Reformatoren“ 
hinsichtlich des Beitrags der „Reformatorinnen“ ungewöhnlich wäre. So sei – historisch bedingt – der Beitrag 
von „Reformatorinnen“ zur Reformation geringer als der Beitrag der Reformatoren. Zudem sei der 
Sprachgebrauch „Reformatorin“ zur Bezeichnung der reformatorisch wirkenden Frauen aus dem 16. 
Jahrhundert noch nicht eingeführt. 
Dies vermag nicht zu überzeugen, da durch die Beibehaltung des Artikels tatsächlich eine Verschlechterung 
im Hinblick auf die Wahrnehmung von Frauen erfolgen würde. Waren diese bisher unter dem Begriff 
„Reformator“ mit einzuordnen (bzw. einordnenbar), sind diese ohne Änderung des Artikels bei einer 
zukünftigen geschlechterneutralen Fassung der Verfassung explizit ausgeschlossen. Dann fallen unter dem 
Begriff „Reformatoren“ nur noch Männer. Soweit man wohl argwöhnt, durch die Einfügung von 
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„Reformatorinnen“ könnte die Bedeutung der männlichen Refomatoren herabgesetzt werden, erscheint dies 
zum einen sachfremd, da es sicher nicht Aufgabe der Verfassung ist, hier eine historische Bewertung nach 
Qualität oder Quantität vorzunehmen. Zudem gibt es unter den männlichen Reformatoren auch 
Unterschiede hinsichtlich ihrer Wirkung und Bedeutung. Zum anderen könnte diese – nicht veranlasste – 
Unterscheidung ggf. auch dadurch erreicht werden, dass eine Änderung des Art. 3 Satz 2 dergestalt erfolgt: 
„Sie bekennt mit den Reformatoren und Reformatorinnen, dass Jesus Christus …“.  Diese Reihenfolge 
würde verdeutlichen, dass es in erster Linie Männer gewesen sind. Die Verfassungskommission stellt 
gerade nicht in Abrede, dass auch Frauen einen Beitrag zur Reformation geleistet haben, wenn auch nicht 
den überwiegenden.  
Ohne Änderung würde insbesondere das Wirken von Argula von Grumbach, die Kontakt zu Luther hatte und 
selbst Flugschriften verfasste (siehe Uwe Birnstein: Argula von Grumbach: Das Leben der bayerischen 
Reformatorin, 2014), Katharina Zell, die zwischen 1524 und 1558 Traktate und Streitschriften veröffentlichte  
(siehe Lisbeth Haase: Katharina Zell: Pfarrfrau und Reformatorin, 2002) und z.B. Margarete Blarer, die u.a. 
mit Zell korrespondierte, herabgesetzt (vgl. Urte Bejick: Margarete Blarer (1493-1541) Humanistin, 
Geschäftsfrau, Diakonin, in: Anne Jensen/Michaela Sohn-Kronthaler (Hrsg.): Formen weiblicher Autorität: 
Erträge historisch-theologischer Frauenforschung, 2005, S. 129 ff., darin auch als „Reformatorin“ 
bezeichnet.).  
Der Begriff Reformatorin ist überdies in Bezug auf Reformen in Orden in Veröffentlichungen des 
19.Jahrhunderts verbreitet. (Vgl. z.B. P. Sellier: „Lebensgeschichte der heiligen Coletta, Reformatorin des 
Franziskaner Ordens“, 1857; 1868: „Leben der gottseligen Johanna von Jesu, Reformatorin des dritten 
Ordens und Stifterin der Franziskanerinnen von Limburg; Hermann Reuchlin: Geschichte von Port-Royal. 
Der Kampf des reformirten und des jesuitischen Katholicismus unter Louis XII und XIV., 2. Band vom Tode 
der Reformatorin Maria Angelica Arnauld 1661 bis zur Zerstörung des Klosters 1713, 1844). Soweit er für 
Reformatorinnen zu Zeiten Luthers noch nicht üblich ist (bzw. womöglich erst seit diesem Jahrtausend 
verwendet wird, s.o.), dient die geschlechtergerechte Sprache sicher nicht dazu, einen bereits eingesetzten 
veränderten Sprachgebrauch zu stoppen, sondern bezweckt gerade die Förderung eines solchen.  
Da in der Begründung nicht generell in Abrede gestellt wird, dass es Frauen (Reformatorinnen bzw. Frauen 
der Reformation) gibt, die bekannt haben, „dass Jesus Christus allein unser Heil ist, …“, erscheint die 
beabsichtigte Vorgehensweise geradezu grotesk. 
 
Ihre Stellungnahme wird in die Beratungen der Verfassungskommission und der Landessynode 
einfließen. Es ist auch beabsichtigt, die Stellungnahmen (anonymisiert) im Internet bereitzustellen. 
 
Frist für die Einsendung: 15. Juni 2017 
 
Einsendung bitte möglichst per Mail an verfassung@ekmd.de oder an Landeskirchenamt. z. Hd. 
Thomas Brucksch, Michaelisstr. 39, 99084 Erfurt, oder per Fax an 0361-51800 128 
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Absender (Name und Anschrift): Dr. Ulrich Born 
 
Stellungnahme von (Körperschaft, Gremium, Organ, Gemeindeglied):  
Präses der Synode des Evangelischen Kirchenkreises Erfurt 
 

 

1. Stellungnahme zu den inhaltlichen Änderungsvorschlägen (zweite Spalte der Synopse) 
Hier können Sie Ihre Stellungnahme zu den inhaltlichen Änderungsvorschlägen der Verfassungskommission eintra-
gen. Bitte geben Sie immer an, zu welchem Artikel, Abschnitt oder Teil der Verfassung Sie votieren. 
 
Art. 24 Abs. 3 Ziff. 6: Hier sollte der Plural verwendet werden : „Er nimmt die Rechte der Kirchengemeinde 
bei der Besetzung von Pfarrstellen war.“ 
 
 
Art.28 Abs. 5: In nahezu allen GKR-Sitzungen wird u.a. über Personalfragen beraten. Das verhindert für 
diese Tagesordnungspunkte wegen der Persönlichkeitsrechte der Betroffenen grundsätzlich eine öffentliche 
Beratung, so dass zumindest für die jeweiligen TOP die Öffentlichkeit ausgeschlossenen werden müsste. Da 
u.U. wegen der Bedeutung von Personalia diese breiten Raum einnehmen, die übrigen Beratungsgegen-
stände hingegen weniger Zeit in Anspruch nehmen können, hilft auch eine TO, bei der Personalia an das 
Ende gesetzt werden, nicht weiter. 
 
Formulierungsvorschlag: „Die Sitzungen des Gemeindekirchenrates sind in der Regel nicht öffentlich. 
Der Gemeindekirchenrat kann zu einzelnen Sitzungen oder Verhandlungsgegenständen die Öffent-
lichkeit zulassen.“ 
 
 
 
 
 

 

2. Stellungnahme zu den Änderungsvorschlägen bei einer Umformulierung in geschlechtergerechte 
Sprache (dritte Spalte der Synopse) 
In diesem Teil können Sie sich zu den Inhalten der dritten Spalte der Synopse äußern, die einen Vorschlag für die 
Umformulierung in geschlechtergerechte Sprache macht. Bitte geben Sie auch hier an, ob es sich um einen grund-
sätzlichen Hinweis handelt oder auf welchen Artikel, Abschnitt oder Teil der Verfassung Sie sich beziehen. 
 
Auch kirchliche Gesetze und sonstige Regelungen müssen so verständlich wie möglich gefasst werden. Sie 
sind kein Selbstzweck sondern sind an die jeweilige Leserin  oder Anwenderin gerichtet. Sie hat Anspruch 
auf sprachlich präzise und gut handhabbare Formulierungen.  
 
Wer der Gleichberechtigung  wirklich einen Dienst erweisen will, muss bereit sein, auch von althergebrach-
ten Gepflogenheiten abzugehen und neue Wege zu beschreiten und ihnen zu vertrauen. Formulierungen 
wie jetzt in vermeintlich „geschlechtergerechter Sprache“ etwa für die Art. 24,27,28, 41-50 (hier geradezu 
extrem) vorgeschlagen, sind bei näherer Betrachtung geradezu eine Zumutung für jede Leserin oder Geset-
zesanwenderin, Juristinnen eingeschlossen. 
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Das hat weder mit deutscher, noch mit „geschlechtergerechte(r)“ Sprache oder gar Verständlichkeit etwas 
zu tun sondern kommt eher einer sprachlichen Verballhornung gleich, an dankbares Futter für Kabarettistin-
nen gar nicht zu denken. 
 
Deshalb sollten die bisher mit Art. 8 („Sprachform der Personenbezeichnungen“) so gut zurecht gekomme-
nen Herren der Schöpfung mit der Gleichberechtigung ernst machen, über ihren Schatten springen, ein ganz 
wenig Mut aufbringen und entsprechend unserem Kirchenlied handeln: „Vertraut den neuen Wegen und 
wandert in der Zeit“. 
 
Änderungsvorschlag: Art. 8 bleibt unverändert, in allen Texten wird ausschließlich die weibliche 
Form verwendet! 
 
 
 
 
 

 

3. Stellungnahme zu unveränderten Regelungen oder sonstige Anmerkungen 
Bitte tragen Sie hier ein, falls Sie zu nicht zur Änderung vorgeschlagenen Artikeln der Kirchenverfassung oder zu 
vorgeschlagenen Änderungen in Kirchengesetzen Anmerkungen haben. 
 
 
 
 
 

 
Ihre Stellungnahme wird in die Beratungen der Verfassungskommission und der Landessynode einflie-
ßen. Es ist auch beabsichtigt, die Stellungnahmen (anonymisiert) im Internet bereitzustellen. 
 
Frist für die Einsendung: 15. Juni 2017 
 
Einsendung bitte möglichst per Mail an verfassung@ekmd.de oder an Landeskirchenamt. z. Hd. 
Thomas Brucksch, Michaelisstr. 39, 99084 Erfurt, oder per Fax an 0361-51800 128 



Eingangs-Nr.: 011




